
Beitragsordnung Förderverein LebensInsel Rügen e.V. 
  
§ 1 
Präambel 
(1) Die Beitragsordnung stützt sich auf die § 4 und § 5 der Satzung. 
  
§ 2 
Beitragspflicht 
(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben und zur Aufrechterhaltung seines 
Geschäftsbetriebes erhebt der Förderverein der LebensInsel Rügen e.V. von 
seinen Mitgliedern einen Mitgliedsbeitrag. Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. 
Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag. 
(2) Beginnt die Mitgliedschaft in der zweiten Jahreshälfte, wird der hälftige 
Jahresbeitrag fällig. 

§ 3 
Beitragshöhe 
(1) Ordentliche Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 40,00 €. 
(2) Außerordentliche Mitglieder nach der Satzung § 3 Abschnitt 3a) und b) zahlen 
einen Jahresbeitrag von 20,00 €.  
(3) Personen, deren Mitgliedschaft ruht (passive Mitglieder), können auf Antrag 
einen Teilerlass der Mitgliedsbeiträge erhalten      
(4) Senioren erhalten auf Antrag eine Jahresbeitragsminderung. 
(3) Für juristische Mitglieder wird der Beitrag bei der Antragstellung individuell 
ausgehandelt. 
(4) Fördermitglieder zahlen einen Beitrag nach freier Wahl, dieser sollte aber 
mindestens dem Jahresbeitrag eines ordentlichen Mitgliedes entsprechen. 
(5) Ehrenmitglieder sind beitragsbefreit. 
 
§ 4 
Fälligkeit 
(1) Der Beitrag ist bis zum 31. Januar des laufenden Jahres fällig. 
(2) Kommt das Mitglied bis zu diesem Zeitpunkt oder später seiner 
Zahlungsverpflichtung nicht nach, wird nach § 7, Abs. 3 der Satzung verfahren. 

§ 5 
Zahlungsweise 
(1) Die Zahlung des Beitrages erfolgt durch Überweisung im SEPA-Verfahren auf 
folgendes Konto: 

 

 

 

(2) Zahlung per Dauerauftrag ist möglich, nicht jedoch über 
Einzugsermächtigung. 

 
Förderverein LebensInsel Rügen e.V. 
Bank: Commerzbank 
IBAN: DE80 1504 0068 0754 6526 00 



 
 
 
§ 6 
Salvatorische Klausel 
(1) Diese Beitragsordnung kann je nach Beratungserfordernis im Vorstand und 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung angepasst werden. 

§ 7 
Inkrafttreten 
(1) Diese Beitragsordnung tritt mit Beschluss durch die Mitgliederversammlung 
vom 30.12.2018 in Kraft. 

  

Vorsitzende des Vereins                                                       Schatzmeister 

 


